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247 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG DES KREISTAGES DES HOCHSAUERLANDKREISES 

AM 21.11.2025 
 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung gebe ich 
hiermit bekannt, dass die nächste Sitzung des Kreistages des Hochsauerlandkreises am Freitag, dem 
21.11.2025, Beginn: 13:00 Uhr, im Sitzungssaal „Sauerland“ (Raum Nr. F1) des Kreishauses, Steinstraße 27, 
59872 Meschede, stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
I Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung (Sitzungseröffnung) und Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung sowie der 

Beschlussfähigkeit des Kreistages 
 
2. Bestellung eines Schriftführers und eines stellvertretenden Schriftführers für den Kreistag und den 

Kreisausschuss für die Dauer der 11. Wahlperiode 
 
3. Amtseinführung und Vereidigung des Landrates 
 
4. Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder 
 
5. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der Geschäftsordnung für den Kreistag 
 
6. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 24.10.2025 
 
7. Neufassung der Hauptsatzung des Hochsauerlandkreises 
 
8. Neufassung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Hochsauerlandkreises 
 
9. Wahl der stellvertretenden Landräte 
 
10. Einführung und Verpflichtung der stellvertretenden Landräte 
 
11. Bildung und Besetzung von Ausschüssen 
 
11.1 Bildung und Besetzung des Kreisausschusses 
 
11.2 Bildung von Pflicht- und sondergesetzlichen Ausschüssen 

 
Gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und der Gruppe 
FDP vom 10.11.2025 

 
11.3 Bildung von freiwilligen Ausschüssen; 

hier:  Grundsatzentscheidung zur Bildung und Besetzung, Festlegung der Anzahl der Fachberater 
 
Gemeinsamer Antrag der Kreistagsfraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und der Gruppe 
FDP vom 10.11.2025 

 
11.4 Besetzung von Ausschüssen sowie des Kreispolizeibeirates 
 
11.5 Benennung der Ausschussvorsitzenden und stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
12. Bestellung der Vertreter/innen des Kreises zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in Organen, 

Beiräten und Ausschüssen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen (Drittorganisatio-
nen) und Entsendung von Arbeitnehmervertretungen in Aufsichtsräte 

 
13. Änderung der Betriebssatzung des Abfallentsorgungsbetriebes (AHSK) und des Gesellschaftsvertrages 

der Gesellschaft für Abfallwirtschaft Hochsauerland mbH (GAH) 
 
14 Änderung der Geschäftsordnung der Kommunalen Konferenz Gesundheit-, Alter und Pflege des Hoch-

sauerlandkreises 
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15. Bildung der 16. Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; 
hier:  Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie Wahl der Reservelisten 

 
16. Wahl der Vertreter des Hochsauerlandkreises in den Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg 
 
17. Wahl der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Naturschutzbeirates 
 
18. Zuwendungen für die Geschäftsführung der Gruppen, Fraktionen und für einzelne Kreistagsmitglieder 

für die 11. Wahlperiode 
 
19. Erteilung einer Dienstreisegenehmigung für die Teilnahme an der Tagung der deutschen Sektion des 

Deutsch-Französischen Ausschusses des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) am 
27.11.2025 und 28.11.2025 in Meiningen 

 
20. Beteiligung des Hochsauerlandkreises an der Sauerländer Besucherbergwerk GmbH 

hier:  Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 
21. Teilnahme des Hochsauerlandkreises sowie der Stadt Winterberg als Gesellschafter der Sportzentrum 

Winterberg Hochsauerland GmbH (SZW) am Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" 
Projektaufruf 2025/2026 
hier:  Beschluss zur Teilnahme am Projektaufruf 2025 

 
22. Errichtung eines Technikums am Berufskolleg Berliner Platz 
 
II Nichtöffentlicher Teil 
 
23. Vergabeangelegenheit: 

Aufstellen einer Hoch- und Mittelspannungsanlage für das Berufskolleg Meschede und die Rettungs-
dienstschule des Hochsauerlandkreises 

 
Meschede, 13.11.2025 
 
gez. 
Grosche 
Landrat 
 

 

248 BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUSSES DES HOCHSAUERLANDKREISES ZUM 

31.12.2024 
 
I. Feststellung des Jahresabschlusses des Hochsauerlandkreises zum 31.12.2024 sowie Entlas-

tung des Landrates  
 
Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 24.10.2025 gem. § 53 Abs. 1 der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025, (GV. NRW. S. 618), in der zurzeit gültigen Fassung, in Ver-
bindung mit § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.07.2025, (GV. NRW. S. 618), 
in der zurzeit gültigen Fassung, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften sowie von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, testierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ein-
schließlich Anhang und Lagebericht festgestellt und dem Landrat uneingeschränkt Entlastung erteilt. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln, hat den am 22. August 2025 unterzeichneten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Hochsauerlandkreises zum 31.12.2024 
 
Der Jahresabschluss des Hochsauerlandkreises zum 31.12.2024 wird gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 96 
Abs. 2 GO NRW hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung zum 31.12.2024 sowie der Bestätigungsvermerk sind 
auf den nachfolgenden Seiten abgedruckt. 
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Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2024 einschließlich Anhang und Lagebericht wird ab sofort bis 
zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Kreishaus Meschede verfügbar ge-
halten. Interessentinnen und Interessenten können sich diesbezüglich an den Fachdienst „Finanzwirtschaft“ 
im Kreishaus, Steinstraße 27, 59872 Meschede (Zimmer 474, Herr Sellmann, Tel. 0291/94-1544) wenden. 
Zudem ist der Jahresabschluss im Internet unter der Adresse www.hochsauerlandkreis.de im Bereich Politik 
und Verwaltung > Finanzen und Haushalt > Finanzen/Haushalt/Beteiligungen > Jahresabschlüsse veröffent-
licht.  
 
Meschede, 27.10.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
 
gez. 
Dr. Schneider 
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A K T I V A 31.12.2024 31.12.2023 P A S S I V A 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0. AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 9.383.467,73 9.383.467,73

1. ANLAGEVERMÖGEN 1. EIGENKAPITAL

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 895.348,35 917.291,20 1.1 Allgemeine Rücklage 99.036.643,11 175.782.121,45

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.2 Sachanlagen 1.3 Ausgleichsrücklage 37.939.116,54 28.454.365,04

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -8.377.248,56 128.598.511,09 9.484.751,50 213.721.237,99

1.2.1.1 Grünflächen 1.047.801,84 1.019.113,21       

1.2.1.2 Ackerland 20.462,00 20.462,00

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.062.591,93 884.938,58 2. SONDERPOSTEN

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 169.311,00 2.300.166,77 169.311,00 2.093.824,79

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1 für Zuwendungen 128.316.051,84 127.737.804,23

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.448.629,02 1.480.540,43 2.2 für Beiträge 0,00 0,00

1.2.2.2 Schulen 102.725.040,47 98.281.228,94 2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00

1.2.2.3 Wohnbauten 138.178,72 141.221,30 2.4 Sonstige Sonderposten 6.091.607,22 134.407.659,06 3.215.405,65 130.953.209,88

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 37.789.262,32 142.101.110,53 39.588.452,99 139.491.443,66

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 9.865.222,02 9.849.681,15 3. RÜCKSTELLUNGEN

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 11.637.720,82 11.738.067,16

1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 365.001,80 384.990,92 3.1 Pensionsrückstellungen 200.191.111,00 193.592.679,00

1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 68.371.128,33 69.170.685,71 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00

1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.263.452,96 91.502.525,93 1.090.423,37 92.233.848,31 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.186.385,28 3.035.863,17

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1,00 1,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 15.206.957,00 218.584.453,28 14.494.698,06 211.123.240,23

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 31.605,23 31.610,31

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 9.877.864,41 9.284.047,16 4. VERBINDLICHKEITEN

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.602.199,60 11.887.744,15

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.665.283,33 261.080.756,80 3.405.815,19 258.428.334,57 4.1 Anleihen 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.3 Finanzanlagen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen 1.846.655,79 1.846.655,79 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00

1.3.2 Beteiligungen 2.120.450,09 2.120.450,09 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.3 Sondervermögen 39.373.505,84 115.661.891,30 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 18.659.779,08 20.745.064,08

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 30.272.125,35 35.104.196,69 4.2.5 von Kreditinstituten 3.796.113,46 22.455.892,54 4.265.817,69 25.010.881,77

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.600,00 500,00

1.3.5.2 an Beteiligungen 27.887.467,71 27.956.269,06 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00

1.3.5.3 an Sondervermögen 84.717.000,00 84.717.000,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.222.612,67 10.971.152,36

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4.471,65 112.608.939,36 186.221.676,43 4.378,43 112.677.647,49 267.410.841,36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 5.156.573,77 5.584.614,64

448.197.781,58 526.756.467,13 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 1.064.624,50 2.465.038,19

4.8 Erhaltene Anzahlungen 1.684.934,42 43.586.237,90 1.550.224,56 45.582.411,52

2 UMLAUFVERMÖGEN

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 8.311.433,45 7.949.871,57

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 318.761,81 270.799,56

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 318.761,81 0,00 270.799,56

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren 1.503.971,43 1.415.070,80

2.2.1.2 Steuern 7.901,52 138.581,05

2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen 4.083.440,90 2.571.438,91

2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 26.321.644,36 31.916.958,21 28.915.505,31 33.040.596,07

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegen den privaten Bereich 1.258.744,99 1.805.314,21

2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich 7.040.211,34 5.256.085,54

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 8.921,59 8.481,08

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 344.565,76 222.141,36

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 1.371.231,54 1.417.630,97

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 10.023.675,22 41.940.633,43 0,00 8.709.653,16 41.750.249,23

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 1.000.000,00 1.000.000,00

2.4 Liquide Mittel 7.975.320,85 4.813.461,35

51.234.716,09 47.834.510,14

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 24.672.329,38 25.355.526,19

533.488.294,78 609.329.971,19 533.488.294,78 609.329.971,19

Hochsauerlandkreis, Meschede

Bilanz

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
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E R G E B N I S R E C H N U N G Jahr 2024

Kommune Gesamt: HSK GESAMT

§ 22 KomHVO 
Ermächtigungs-
übertragungen

HHSperre gem. § 
25 Abs. 1 
KomHVO

über-/außerplan u. 
Plan-umbuchungen

 = Fortgeschrie-
bener Ansatz

2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.080.817,87 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.929.300,42 929.300,42 0,00

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 338.050.540,01 368.663.233,00 0,00 0,00 360.215,30 369.023.448,30 360.215,30 358.066.705,27 -10.956.743,03 0,00

3 Sonstige Transfererträge 11.258.928,75 8.358.100,00 0,00 0,00 0,00 8.358.100,00 0,00 13.075.503,27 4.717.403,27 0,00

4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 13.539.626,45 13.270.337,00 0,00 0,00 19.500,00 13.289.837,00 19.500,00 15.229.536,32 1.939.699,32 0,00

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.367.095,37 1.220.222,00 0,00 0,00 12.507,14 1.232.729,14 12.507,14 1.467.084,56 234.355,42 0,00

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 141.093.832,95 135.277.090,00 0,00 0,00 43.482,96 135.320.572,96 43.482,96 159.886.860,19 24.566.287,23 0,00

7 Sonstige ordentliche Erträge 9.289.393,45 7.548.767,00 0,00 0,00 16.000,00 7.564.767,00 16.000,00 8.245.815,38 681.048,38 0,00

8 Aktivierte Eigenleistungen 4.955,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.235,07 3.235,07 0,00

9 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ordentliche Erträge 515.685.190,47 535.337.749,00 0,00 0,00 451.705,40 535.789.454,40 451.705,40 557.904.040,48 22.114.586,08 0,00

11 Personalaufwendungen -52.792.361,94 -66.167.106,00 0,00 0,00 0,00 -66.167.106,00 0,00 -61.385.073,99 4.782.032,01 0,00

12 Versorgungsaufwendungen -14.188.680,72 -12.254.788,00 0,00 0,00 0,00 -12.254.788,00 0,00 -16.740.285,40 -4.485.497,40 0,00

13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen -38.273.131,38 -41.085.972,00 -895.604,47 0,00 -393.213,91 -42.374.790,38 -1.288.818,38 -41.064.428,49 1.310.361,89 -741.117,43

14 Bilanzielle Abschreibungen -12.521.786,31 -12.430.615,00 0,00 0,00 -12.430.615,00 0,00 -12.665.273,82 -234.658,82 0,00

15 Transferaufwendungen -384.855.856,43 -412.790.221,00 -3.500,00 0,00 31.920,25 -412.761.800,75 28.420,25 -426.096.413,55 -13.334.612,80 -14.919,55

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.831.173,92 -10.332.245,00 -301.526,54 0,00 -81.411,74 -10.715.183,28 -382.938,28 -14.244.461,77 -3.529.278,49 -368.042,57

17 Ordentliche Aufwendungen -514.462.990,70 -555.060.947,00 -1.200.631,01 0,00 -442.705,40 -556.704.283,41 -1.643.336,41 -572.195.937,02 -15.491.653,61 -1.124.079,55

1.222.199,77 -19.723.198,00 -1.200.631,01 0,00 9.000,00 -20.914.829,01 -1.191.631,01 -14.291.896,54 6.622.932,47 -1.124.079,55

19 Finanzerträge 4.373.105,96 6.417.940,00 0,00 0,00 0,00 6.417.940,00 0,00 6.503.280,25 85.340,25 0,00

20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen -459.979,13 -402.500,00 0,00 0,00 0,00 -402.500,00 0,00 -588.632,27 -186.132,27 0,00

21 FINANZERGEBNIS 3.913.126,83 6.015.440,00 0,00 0,00 0,00 6.015.440,00 0,00 5.914.647,98 -100.792,02 0,00

22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 5.135.326,60 -13.707.758,00 -1.200.631,01 0,00 9.000,00 -14.899.389,01 -1.191.631,01 -8.377.248,56 6.522.140,45 -1.124.079,55

23 Außerordentliches Erträge 4.349.424,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 AUßERDORDENTLICHES ERGEBNIS 4.349.424,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 JAHRESERGEBNIS 9.484.751,50 -13.707.758,00 -1.200.631,01 0,00 9.000,00 -14.899.389,01 -1.191.631,01 -8.377.248,56 6.522.140,45 -1.124.079,55

27 Globaler Minderaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.484.751,50 -13.707.758,00 -1.200.631,01 0,00 9.000,00 -14.899.389,01 -1.191.631,01 -8.377.248,56 6.522.140,45 -1.124.079,55

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.518,00 143.518,00 0,00

30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.610,88 -600.610,88 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.288.385,46 -76.288.385,46 0,00

33 Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76.745.478,34 -76.745.478,34 0,00

28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand

Ermächtigungs-
übertragungen in 

das Folgejahr

Vergleich:
fortgeschr. Ansatz 

/ Ist

Fortgeschriebener Ansatz des
Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des

Haushaltsjahres

18 ORDENTLICHES ERGEBNIS

Ergebnis des 
Vorjahres

Ansatz des 
Haushaltsjahres

Vergleich:
Ansatz / 

fortgeschriebener 
Ansatz
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F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2024

Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

2023 2024 2024

Ergebnis des 
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Vergleich:
Ansatz / Ist

2024

1 2 3 4 5
1.080.817,87 1.000.000,00 1.929.300,42 929.300,421 Steuern und ähnliche Abgaben

327.391.839,73 360.169.891,00 352.477.369,79 -7.692.521,212 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.273.099,49 8.358.100,00 12.445.546,64 4.087.446,643 Sonstige Transfereinzahlungen
11.724.817,66 13.270.337,00 14.800.693,13 1.530.356,134 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte
1.406.311,07 1.220.222,00 1.451.979,25 231.757,255 Privatrechtliche Leistungsentgelte

139.305.068,41 135.273.617,00 156.183.934,15 20.910.317,156 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8.592.249,41 7.501.748,00 7.798.739,40 296.991,407 Sonstige Einzahlungen
1.428.950,16 6.417.940,00 4.144.308,68 -2.273.631,328 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen

502.203.153,80 533.211.855,00 551.231.871,46 18.020.016,469 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-65.489.057,91 -70.711.444,00 -69.187.673,91 1.523.770,0910 Personalauszahlungen
-2.468.164,13 -2.250.000,00 -2.654.290,79 -404.290,7911 Versorgungsauszahlungen

-36.194.287,80 -41.085.972,00 -40.408.001,19 677.970,8112 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen
-400.009,41 -402.500,00 -515.022,03 -112.522,0313 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen

-385.147.596,47 -412.790.221,00 -421.647.306,76 -8.857.085,7614 Transferauszahlungen
-8.796.371,26 -9.449.252,00 -9.215.711,49 233.540,5115 Sonstige Auszahlungen

-498.495.486,98 -536.689.389,00 -543.628.006,17 -6.938.617,1716 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit

3.707.666,82 -3.477.534,00 7.603.865,29 11.081.399,29
17 SALDO AUS LFD.
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

14.977.813,10 8.106.890,00 9.780.501,29 1.673.611,2918 Einz. a. Zuwendungen für Invest.
43.437,60 0,00 251.102,90 251.102,9019 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen

3.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,0020 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen
0,00 0,00 0,00 0,0021 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten

50.568.765,89 0,00 83.035.003,75 83.035.003,7522 Sonst. Investitionseinzahlungen
68.590.016,59 13.106.890,00 98.066.607,94 84.959.717,9423 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit

-165.276,50 -270.000,00 -269.341,41 658,5924 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken
-14.986.552,06 -6.390.000,00 -9.628.532,52 -3.238.532,5225 Ausz. f. Baumaßnahmen
-6.304.033,94 -6.829.006,00 -5.855.377,58 973.628,4226 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen
-6.742.153,79 0,00 -17.167.928,66 -17.167.928,6627Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen

-593.000,00 -239.250,00 -443.201,18 -203.951,1828 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen
-47.649.200,00 0,00 -66.034.380,50 -66.034.380,5029 Sonstige Investitionsauszahlungen
-76.440.216,29 -13.728.256,00 -99.398.761,85 -85.670.505,8530 Ausz. a. Investitionstätigkeit

-7.850.199,70 -621.366,00 -1.332.153,91 -710.787,9131 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

-4.142.532,88 -4.098.900,00 6.271.711,38 10.370.611,38
32
FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG

5.000.000,00 0,00 0,00 0,0033 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen
23.500.000,00 5.171.614,00 46.500.000,00 41.328.386,0034 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.
-2.759.593,22 -1.875.000,00 -2.554.989,23 -679.989,2335 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen

-23.500.000,00 0,00 -46.500.000,00 -46.500.000,0036 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.
2.240.406,78 3.296.614,00 -2.554.989,23 -5.851.603,2337 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

-1.902.126,10 -802.286,00 3.716.722,15 4.519.008,1538 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN

8.256.640,37 4.813.461,35 4.813.461,35 0,0039 Anfangsbestand an Finanzmitteln
-1.541.052,92 0,00 -554.862,65 -554.862,6540 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln
4.813.461,35 4.011.175,35 7.975.320,85 3.964.145,5041 LIQUIDE MITTEL
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249 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Antrag der Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v.d. E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-

GmbH, v.d. GF Michael Flocke auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 b BImSchG 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 
Die Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v.d. E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v.d. GF 
Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständi-
ger Genehmigungsbehörde, am 17.03.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
einer Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 in Marsberg-Essentho in der Gemarkung 
Essentho, Flur 5, Flurstück 373 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage als Repowering einer Bestandsanlage 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Weiterhin ist das Vorhaben Teil einer Windfarm und der Ziffer 1.6.2. der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zuzuordnen. Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist 
für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebenen überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Unterla-
gen sowie eigener Recherchen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen können. Diese Be-
wertung stütz sich auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Beeinträchtigung der Nutzungs- und Schutz-
kriterien ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40005-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

250 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Antrag der Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v.d. E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-

GmbH, v.d. GF Michael Flocke auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 16 b BImSchG 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 
Die Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v.d. E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v.d. 
Herrn GF Michael Flocke mit Sitz in 34431 Marsberg-Meerhof, Zur Egge 17 hat beim Hochsauerlandkreis, als 
zuständiger Genehmigungsbehörde, am 16.06.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum 
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Betrieb einer Windenergieanlage vom Typ ENERCON E-160 EP5 E3 R1 in Marsberg-Essentho in der Gemar-
kung Essentho, Flur 5, Flurstücke 207/57, 206/57, 163, 74 und 58 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage als Repowering einer Bestandsanlage 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Weiterhin ist das Vorhaben Teil einer Windfarm und der Ziffer 1.6.2. der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zuzuordnen. Gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist 
für das Änderungsvorhaben eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien. Maßgeblich ist, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Die Bewertung im Rahmen einer vorgeschriebenen überschlägigen Prüfung anhand der vorgelegten Unterla-
gen sowie eigener Recherchen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen Umweltauswirkungen entstehen können. Diese Be-
wertung stütz sich auf die vorgelegten Antragsunterlagen. Eine Beeinträchtigung der Nutzungs- und Schutz-
kriterien ist nicht zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40007-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

251 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der HochsauerlandEnergie GmbH, v.d. GF Herrn Siegfried Müller  

auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 6 Wind-
energieanlagen vom Typ Vestas V172-7.2 mit einer Nabenhöhe von 175 m, einem Rotordurchmesser 
von 172 m, einer Gesamthöhe von 261 m und einer Nennleistung von je 7.200 kW (WEA 1 - WEA 6) 

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der HochsauerlandEnergie GmbH, v.d. 
GF Herrn Siegfried Müller, Auf'm Brinke 11, 59872 Meschede auf ihren Antrag vom 31.03.2025 die Genehmi-
gung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von 6 Windenergieanlagen vom Typ Vestas V172-
7.2 mit einer Nabenhöhe von 175 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, einer Gesamthöhe von 261 m und 
einer Nennleistung von je 7.200 kW (WEA 1 - WEA 6) in der Gemarkung Calle, Flur 21, Flurstücke 3, 4, 6, 7, 
8, 20, 22, 23, 46, 50, Flur 22, Flurstücke 11, 12, 14, 16, 29, 33, Flur 35, Flurstücke 7, 8, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 
31 am 06.10.2025 erteilt. 
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Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von sechs Windenergieanlagen einschließlich der zugehörigen Anlagenteile 
und Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:    WEA 1 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194909.1 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    21 
Flurstücke:   3, 4, 6, 7, 8 und 46 
 
Bezeichnung:    WEA 2 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194909.2 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    21 
Flurstücke:   20, 22, 23 und 50 
 
Bezeichnung:    WEA 3 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194909.3 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    22 
Flurstücke:   11, 12, 13 und 14 
 
Bezeichnung:    WEA 4 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194909.41 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    22 
Flurstücke:   16, 29 und 33 
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Bezeichnung:    WEA 5 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194910.1 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    35 
Flurstücke:   7, 8, 18 und 31 
 
Bezeichnung:    WEA 6 
Typ:    Vestas V 172 
Anlagen-Nr.:   8194910.2 
Nennleistung [kW]:  7.200 
Nabenhöhe [m]:  175 
Rotordurchmesser [m]: 172 
Gesamthöhe [m]:  261 
Gemarkung:   Calle 
Flur:    35 
Flurstücke:   9, 23, 24, 25 und 26 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

• die Baugenehmigung und  

• Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 

• Forstrechtliche Genehmigung nach § 9 Abs. 1 BWaldG und §§ 40, 39 LFoG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Natur- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum Gewäs-
serschutz, zur Flugsicherung, zum Straßen- und Wegerecht sowie zur Forstwirtschaft.   
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 14.11.2025 bis zum 27.11.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 
haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 13.11.2025  

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40182-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

252 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Naturwerk Windenergie GmbH  
auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1a BImSchG 

 
im Stadtgebiet Sundern 

 
Die Naturwerk Windenergie GmbH, v. d. GF Christian Morawietz mit Sitz in 45699 Herten hat beim Hoch-
sauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 23.06.2025 die Erteilung eines Vorbescheides 
gem. § 9 Abs. 1a BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen (WEA 1 bis WEA 
4) vom Typ Nordex N175-6.8 MW in Sundern in der Gemarkung Endorf, Flur 10, Flurstücke 165, 12, 103, 79, 
47 und 50 beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags sind die Fragestellungen, ob dem Vorhaben die Regelungen der TA Lärm 
oder die Regelungen der WKA-Schattenwurfhinweise entgegenstehen. 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben fällt unter Nr. 1.6.3 der Anlage 1 UVPG.  
 
Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.  
 
Bezogen auf die Schall- und Schattenwurfemissionen entstehen durch das geplante Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen. 
 
Nach Prüfung der Sach- und Rechtslage wird daher entschieden, dass keine UVP-Pflicht für das geplante 
Vorhaben im Rahmen des Vorbescheids besteht. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40358-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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253 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Verbund Green Power Deutschland GmbH, v.d. GF Dörte Zink 
 auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Arnsberg 

 
Die Verbund Green Power Deutschland GmbH, v.d. GF Dörte Zink mit Sitz in 10785 Berlin hat beim Hoch-
sauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 24.06.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage (WEA 3) in Arnsberg - Niedereimer, auf dem Flurstück 
247, in der Flur 2 in der Gemarkung Niedereimer beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 3) des Typs Nordex N163/6.X mit einer 
Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Gesamthöhe von 245,5 m und einer 
Nennleistung von 7.000 kW 
 
Für das Vorhaben liegt ein Vorbescheid nach § 9 BImSchG vor, in dem die planungsrechtliche Zulässigkeit (u. 
a. Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) sowie die Einhaltung der Betreiberpflichten hinsichtlich vor-
habenbedingten Auswirkungen durch Schall und periodischen Schattenwurf geprüft worden sind.  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffern 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) ge-
nannten Anlagen. 
 
Weiterhin ist das Vorhaben Teil einer Windfarm und der Ziffer 1.6.3. der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zuzuordnen. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 3 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG 
ist eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe prüft die zuständige Behörde, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den 
in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, 
dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. Ergibt die Prüfung 
in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten 
Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen. 
 
Diese Schutzkriterien wurden hinsichtlich des geplanten Vorhabens durch die Untere Immissionsschutzbe-
hörde mit Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde des Hochsauerlandkreises geprüft 
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde i. V. m. der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) sind durch das geplante Vorhaben anhand der vorgelegten umfangreichen Antragsunterlagen 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkrite-
rien zu erwarten. Somit wird nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, dass das geplante Vorha-
ben keine UVP-Pflicht auslöst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40366-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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254 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Baumke eGbR 
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Schmallenberg 

 
Die Baumke eGbR, v.d. Herrn Andreas Brasse mit Sitz in 59469 Ense hat beim Hochsauerlandkreis, als zu-
ständiger Genehmigungsbehörde, am 20.08.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Windenergieanlage (WEA 3) des Typs Nordex N163/6.X in Schmallenberg in der Gemarkung 
Berghausen beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 3) des Typs Nordex N163/6.X mit einer 
Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Gesamthöhe von 245,5 m und einer 
Nennleistung von 7.000 kW 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben ist Teil einer Windfarm (insgesamt 5 WEA) i.S.d. § 2 Abs. 5 UVPG und der Ziffer 1.6.3 der 
Anlage 1 UVPG zuzuordnen.  
 
Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.  
 
Diese Schutzkriterien wurden hinsichtlich des geplanten Vorhabens durch die Untere Immissionsschutzbe-
hörde mit Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfall-
behörde des Hochsauerlandkreises geprüft.  
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde i. V. m. der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB), der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfallbehörde sind durch das geplante Vorhaben 
anhand der vorgelegten umfangreichen Antragsunterlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten. 
 
Somit wird nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, dass das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht auslöst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40460-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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255 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Baumke eGbR 
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Schmallenberg 

 
Die Baumke eGbR, v.d. Herrn Andreas Brasse mit Sitz in 59469 Ense hat beim Hochsauerlandkreis, als zu-
ständiger Genehmigungsbehörde, am 20.08.2025 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Windenergieanlage (WEA 4) des Typs Nordex N149/5.X in Schmallenberg in der Gemarkung 
Wormbach beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA 4) des Typs Nordex N149/5.X mit einer 
Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 149 m, einer Gesamthöhe von 238,60 m und einer 
Nennleistung von 5.700 kW 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben ist Teil einer Windfarm (insgesamt 5 WEA) i.S.d. § 2 Abs. 5 UVPG und der Ziffer 1.6.3 der 
Anlage 1 UVPG zuzuordnen. 
 
Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.  
 
Diese Schutzkriterien wurden hinsichtlich des geplanten Vorhabens durch die Untere Immissionsschutzbe-
hörde mit Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfall-
behörde des Hochsauerlandkreises geprüft.  
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde i. V. m. der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB), der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfallbehörde sind durch das geplante Vorhaben 
anhand der vorgelegten umfangreichen Antragsunterlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten. 
 
Somit wird nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, dass das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht auslöst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40461-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
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256 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I.V.M. § 21A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IM-
MISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Himmelreich GmbH & Co. KG, v.d. E&L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-
GmbH, v.d. GF Michael Flocke auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG für die Errichtung 

und den Betrieb von einer Windenergieanlage (HR13) vom Typ Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit einer 
Nabenhöhe von 166,60 m, einem Rotordurchmesser von 160 m, einer Gesamthöhe von 246,60 m und 

einer Nennleistung von 5.560 kW 
 

im Stadtgebiet Marsberg 
 

-Erteilung der Genehmigung- 
 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Himmelreich GmbH & Co. 
KG, v.d. E&L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH, v.d. GF Michael Flocke , Zur Egge 17, 34431 
Marsberg auf ihren Antrag vom 18.03.2025 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den 
Betrieb von einer Windenergieanlage (HR13) vom Typ Enercon E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nabenhöhe von 
166,60 m, einem Rotordurchmesser von 160 m, einer Gesamthöhe von 246,60 m und einer Nennleistung von 
5.560 kW in der Gemarkung Oesdorf, Flur 6, Flurstücke 181, 182, 183, 180 und 187 am 06.10.2025 erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
 
Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage einschließlich der zugehörigen Anlagenteile und 
Nebeneinrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV mit folgenden Kenndaten: 
 
Bezeichnung:    HR 13 
Typ:    Enercon E-160 EP5 E3 R1  
Anlagen-Nr.:   8195140.1 
Nennleistung [kW]:  5.560 
Nabenhöhe [m]:  166,6 
Rotordurchmesser [m]: 160 
Gesamthöhe [m]:  246,6 
Gemarkung:   Oesdorf 
Flur:    6 
Flurstücke:   181, 180, 182, 183 und 187 
 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 

• die Baugenehmigung und  

• Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 LuftVG 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zum 
Baurecht und zum Brandschutz, zum Arbeitsschutz, zum Natur- und Artenschutz, zur Flugsicherung, zur Ge-
ologie und zum Straßen- und Wegerecht.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit auf Antrag gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. 
BImSchV öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid kann auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 14.11.2025 bis zum 27.11.2025 eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt um auch den 
Belangen von Personen Rechnung zu tragen, die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet 

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntmachung-oeff
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haben. Die Auslegungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu bitte an die Genehmi-
gungsbehörde per E-Mail an immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de, telefonisch unter 02961/943306 oder 
schriftlich an folgende Adresse: Hochsauerlandkreis, FD 42, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Sie können gegen den Bescheid Klage erheben. Dabei müssen Sie Folgendes beachten: 
 
Sie müssen Ihre Klage 
•  innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid zugestellt wurde 
•  beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
erheben. 
 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden (§ 63 Abs. 2 S. 1 BImSchG). 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Az: 42.40464-2025-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

257 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Die NATURWERK Windenergie GmbH, v.d. GF Herrn Christian Morawietz mit Sitz in 45699 Herten hat beim 
Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 25.09.2025 einen Antrag auf Vorbescheid 
gem. § 9 Abs. 1 BImSchG für fünf WEA des Typs Nordex N175 – 6.8 MW mit einer Nabenhöhe von 179 m, 
einem Rotordurchmesser von 175 m, einer Gesamthöhe von 267 m und einer Nennleistung von je 6.800 kW 
(WEA 01 bis 04 und WEA 06) gestellt. Antragsgegenstand: Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
und im Falle einer negativen Entscheidung zu der v. g. Fragestellung ob das Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 249 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben zulässig ist. Die geplanten Anlagen sollen auf 
folgenden Grundstücken errichtet werden: 
 

Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 01 - Nordex N175 – 6.8 MW 8194960.1 Reiste 14 54 

WEA 02 - Nordex N175 – 6.8 MW 8194960.2 Reiste 15 24 

WEA 03 - Nordex N175 – 6.8 MW 8194960.3 Reiste 15 40 

WEA 04 - Nordex N175 – 6.8 MW 8194960.4 Rarbach 5 10 

WEA 06 - Nordex N175 – 6.8 MW 8194960.5 Reiste 16 25 

 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer des Anhanges 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten An-
lagen.  
 
Die beantragten WEA bilden eine Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG. Eine Windfarm von 3 bis weniger 
als 6 Windenergieanlagen ist unter der Nr. 1.6.3 Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG genannten Vorhaben mit 
einem „S“ (standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls) gekennzeichnet. 
 

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Im Rahmen des Verfahrens nach § 9 Abs. 1 BImSchG soll durch Antrag auf Vorbescheid über einzelne Ge-
nehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, sofern die Auswirkun-
gen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein berechtigtes Interesse an der Ertei-
lung eines Vorbescheides besteht. 
 
Die Bewertung wurde anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-
scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgenommen, um die überschlägige Voraus-
schau und die Prüfinhalte erheblicher negativer Umweltauswirkungen abzuschätzen.  
 
Nach fachlicher Einschätzung sind durch das geplante Vorhaben keine erheblichen und nachhaltigen Umwelt-
auswirkungen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten.  
 
Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des 
UVPG.  
 
Die gem. § 5 Abs. 2 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40469-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

258 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Die NATURWERK Windenergie GmbH v.d. GF Herrn Christian Morawietz mit Sitz in 45699 Herten hat beim 
Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Abs. 3 ZuStVO NRW, mit 
Datum vom 25.09.2025 einen Antrag auf Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1 BImSchG für 3 WEA vom Typ Nordex 
N175 – 6.8 MW mit einer Nabenhöhe von 179 m, einem Rotordurchmesser von 175 m, einer Gesamthöhe 
von 267 m und einer Nennleistung von je 6.800 kW eingereicht. Antragsgegenstand: Privilegierung nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB und im Falle einer negativen Entscheidung zu der v. g. Fragestellung ob das Vorhaben 
gem. § 35 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 249 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben zulässig ist. Die geplanten 
Anlagen sollen auf folgenden Grundstücken errichtet werden: 
 

Bezeichnung Anlagen-Nr.  Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 01 –  Nordex N175 – 6.8 MW 8194964.1 Rarbach 11 7 

WEA 07 – Nordex N175 – 6.8 MW 8194964.2 Rarbach 12 30 

WEA 08 – Nordex N175 – 6.8 MW 8194964.3 Dorlar 5 17 

 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften – Verfahrensart „V“.  
 
Die beantragten WEA 1, 7 und 8 bilden eine Windfarm im Sinne des § 2 Abs. 5 UVPG. Eine Windfarm von 3 
bis weniger als 6 Windenergieanlagen ist unter der Nr. 1.6.3 Spalte 2 der Anlage 1 des UVPG genannten 
Vorhaben mit einem „S“ (standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls) gekennzeichnet. 
 
Im Rahmen des Verfahrens nach § 9 Abs. 1 BImSchG soll durch Antrag auf Vorbescheid über einzelne Ge-
nehmigungsvoraussetzungen sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, sofern die Auswirkun-
gen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können und ein berechtigtes Interesse an der Ertei-
lung eines Vorbescheides besteht. 
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Die Bewertung wurde anhand der vorgelegten Antragsunterlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-
scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgenommen, um die überschlägige Voraus-
schau und die Prüfinhalte erheblicher negativer Umweltauswirkungen abzuschätzen.  
 
Nach fachlicher Einschätzung sind durch das geplante Vorhaben keine erheblichen und nachhaltigen Umwelt-
auswirkungen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten.  
 
Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des 
UVPG.  
 
Die gem. § 5 Abs. 2 UVPG erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40473-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

259 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Naturwerk Windenergie GmbH 
auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Sundern 

 
Die Naturwerk Windenergie GmbH, v. d. GF Christian Morawietz mit Sitz in 45699 Herten hat beim Hoch-
sauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 15.10.2024 die Erteilung eines Vorbescheides 
gem. § 9 Abs. 1 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen vom Typ Nordex 
N175 – 6.8 MW in Sundern in den Gemarkungen Linnepe und Endorf beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB; falls nein, Zulässigkeit des Vorhabens nach § 35 Abs. 2 
i.V.m. § 249 Abs. 2 BauGB  
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Das Vorhaben ist der Ziffer 1.6.3 der Anlage 1 UVPG zuzuordnen. 
 
Gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist für das Neuvorhaben eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten 
Stufe wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Num-
mer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. 
 
Die Schutzkriterien wurden hinsichtlich des geplanten Vorhabens durch die Untere Immissionsschutzbehörde 
mit Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfallbehörde 
des Hochsauerlandkreises geprüft. 
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde i. V. m. der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB), der Unteren Wasserbehörde und der Unteren Abfallbehörde sind durch das geplante Vorhaben 
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anhand der vorgelegten umfangreichen Antragsunterlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen auf die in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien zu erwarten. 
 
Somit wird nach Prüfung der Sach- und Rechtslage entschieden, dass das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht auslöst. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG. 
 
Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40555-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

260 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 
Antrag der PHILMA VENTUS GmbH & Co. KG, v. d. PHILMA VENTUS Verwaltungsgesellschaft mbH, 

v. d. GF Hubertus Jakobi auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1 BImSchG 
 

im Stadtgebiet Brilon 
 
Die PHILMA VENTUS GmbH & Co. KG, v. d. PHILMA VENTUS Verwaltungsgesellschaft mbH, v. d. GF Hu-
bertus Jakobi mit Sitz in 59929 Brilon, Derkere Straße 28 hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Ge-
nehmigungsbehörde, am 16.12.2024 die Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 Abs. 1 BImSchG in Brilon, 
auf dem Flurstücken 25, 117, 60/43, 107, 21, 49/24 und 23, in der Flur 23 in der Gemarkung Brilon beantragt. 
 
Gegenstand des Antrags ist die: 
 
bauplanungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 Abs. 2 BauGB und Erfüllung der Betreiberpflichten nach 
§ 5 BImSchG hinsichtlich Schall- und Schattenwurfimmissionen 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
 
Weiterhin ist das Vorhaben Teil einer Windfarm und der Ziffer 1.6.2. der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zuzuordnen. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG 
ist eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.  
 
Besteht eine Windfarm aus WEA innerhalb und außerhalb von Windenergiegebieten, so ist für die außerhalb 
stehenden WEA eine UVP(-Vorprüfung) unter Berücksichtigung der innerhalb stehenden WEA als materielle 
Vor- bzw. kumulierende Belastung durchzuführen. Nach der Regelung des § 6 WindBG entfällt für WEA in-
nerhalb von Windenergiegebieten (nur) die UVP(-Vorprüfungspflicht), so dass sie zwar nicht unmittelbarer 
Prüfgegenstand (sondern nur materielle Vorbelastung), aber weiterhin Teil der Windfarm und somit auf die 
Schwellenwerte der Anlage 1 des UVPG anzurechnen sind.  
 
Nach der fachlichen Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde i. V. m. dem Fachdienst Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz, der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landesbetrieb Wald & Holz NRW – Re-
gionalforstamt Soest-Sauerland - sind durch das geplante Vorhaben anhand der vorgelegten umfangreichen 
Antragsunterlagen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in der Anlage 3 UVPG aufge-
führten Schutzkriterien zu erwarten. Das beantragte Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglichkeitsprü-
fung.  
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).  
 
Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 5 Abs. 2 UVPG.  
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Brilon, 13.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
42.40719-2024-04 
 
Im Auftrag 
gez.  
Kraft 
 

 

261 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Der nachstehend bezeichnete Bußgeldbescheid wird hiermit für den Hochsauerlandkreis, Fachdienst 34 - Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten, Eichholzstr. 11, 59821 Arnsberg, öffentlich zugestellt. 
 
Bußgeldbescheid vom  01.09.2025 
Aktenzeichen 34/H08/552832632-31 
 
Bußgeldverfahren gegen Michel, Mario  
zuletzt wohnhaft:  59759 Arnsberg, Holzener Weg 35 
 
Die Zustellung erfolgt gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 i.V.m. § 4 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 26. August 1999 
i.V.m. § 19 der Hauptsatzung des Hochsauerlandkreises vom 10. Dezember 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
Der Bußgeldbescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, im Raum 734, zu den Sprechzeiten:  
 
Mo.-Do.  08.30 - 12.00 Uhr 
Mo., Mi., Do.  14.00 - 15.30 Uhr 
Fr.  08.30 - 13.00 Uhr 
Di.  14.00 - 17.00 Uhr 
 
in Empfang genommen werden. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung setzt Fristen in Gang, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Arnsberg, 03.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 34 – Verkehrsordnungswidrigkeiten 
 
Im Auftrag 
gez. 
Kropf 
 

 

262 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Frau Ida Martina Petrosino, geb. 14.11.1997, zuletzt wohnhaft in 59755 Arnsberg, Schillerstraße 87, jetzt un-
bekannten Aufenthaltes, ist die Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeu-
ges mit dem amtlichen Kennzeichen HSK FC964 wegen fehlenden Versicherungsschutzes durch den Landrat 
des Hochsauerlandkreises vom 28.10.2025 zuzustellen (Az.: 33/36.HSK FC964). 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes der Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zu-
stellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 190, 
zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 28.10.2025 kann vor dem Ver-
waltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich 
oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts 
erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, 04.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 33/36.HSK FC964 
 
Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
 

 

263 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Frau Oleksandra Kudrikova, zuletzt wohnhaft in 34431 Marsberg, Kasseler Str. 56 jetzt unbekannten Aufent-
haltes, ist der Ablehnungsbescheid über die Unterhaltsvorschussleistungen wegen fehlender Voraussetzun-
gen durch den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 11.11.2025 zuzustellen (Az.: 27 51 10 50 9113 L). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zu-
stellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Der Ablehnungsbescheid liegt im Sachgebiet 26/5 in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 246, zur Entge-
gennahme bereit. 
 
Der Ablehnungsbescheid gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen den Ablehnungsbescheid kann innerhalb eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben 
wurde, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch muss beim Landrat des Hochsauerlandkreises, 
Steinstr.27, 59872 Meschede schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift erklärt werden. Falls die Frist durch 
das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verhalten dem Beteiligten 
selbst zugerechnet werden. 
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Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post@hochsauerlandkreis.de-mail.de. 
 
Meschede, 11.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 26/5 
- Unterhaltsvorschuss - 
Az.: 27 51 10 50 9113 L 
 
Im Auftrag 
gez. 
Potthoff 
 

 

264 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Frau Anna Protsak, zuletzt wohnhaft in 59929 Brilon, Unterm Warenberg 2 jetzt unbekannten Aufenthaltes, ist 
der Ablehnungsbescheid über die Unterhaltsvorschussleistungen wegen fehlender Voraussetzungen durch 
den Landrat des Hochsauerlandkreises vom 11.11.2025 zuzustellen (Az.: 27 51 10 50 8864 L). 
 
Wegen des unbekannten Aufenthaltes der Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen Zu-
stellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Der Ablehnungsbescheid liegt im Sachgebiet 26/5 in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 246, zur Entge-
gennahme bereit. 
 
Der Ablehnungsbescheid gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen den Ablehnungsbescheid kann innerhalb eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben 
wurde, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch muss beim Landrat des Hochsauerlandkreises, 
Steinstr.27, 59872 Meschede schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift erklärt werden. Falls die Frist durch 
das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verhalten dem Beteiligten 
selbst zugerechnet werden. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 
De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: post@hochsauerlandkreis.de-mail.de. 
 
Meschede, 11.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 26/5 
- Unterhaltsvorschuss - 
Az.: 27 51 10 50 8864 L 
 
Im Auftrag 
gez. 
Potthoff 
 

 

265 ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG GEM. § 10 DES VERWALTUNGSZUSTELLUNGSGESETZES FÜR 

DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (LANDESZUSTELLUNGSGESETZ - LZG NRW) 
 
Herrn Velat Bugdayci, geb. 01.03.1992, zuletzt wohnhaft in 59757 Arnsberg, Vom-Stein-Straße 21, jetzt un-
bekannten Aufenthaltes, ist die Ordnungsverfügung über die zwangsweise Außerbetriebsetzung des Fahrzeu-
ges HSK RG221 wegen Nichtzahlung fälliger Kraftfahrzeugsteuern durch den Landrat des Hochsauerland-
kreises vom 11.11.2025 zuzustellen (Az.: 33/36.HSK RG221). 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes des Betroffenen und fehlender Möglichkeit der Zustellung an einen 
Zustellungsbevollmächtigten ist die Zustellung nicht möglich. Es ist daher öffentliche Zustellung erforderlich. 
 
Die Ordnungsverfügung liegt bei meinem Straßenverkehrsamt in 59872 Meschede, Steinstr. 27, Zimmer 190, 
zur Entgegennahme bereit. 
 
Die Ordnungsverfügung gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der Veröffentlichung im Amts-
blatt des Hochsauerlandkreises zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Gegen die Ordnungsverfügung des Landrates des Hochsauerlandkreises vom 11.11.2025 kann vor dem Ver-
waltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1, binnen eines Monats nach Zustellung schriftlich 
oder zur Niederschrift des/der Urkundenbeamten/ in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts 
erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben, soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Meschede, 11.11.2025 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
Fachdienst 33 Straßenverkehrsamt 
- Zulassungsstelle - 
Az.: 33/36.HSK RG221 
 
Im Auftrag 
gez. 
Wahle 
 

 


